
einten Nationen supranationale Institutionen sind, auf die die 
Vertragstaaten Hoheitsrechte übe r t r agen haben, ist es schon 
rechtlich nicht möglich, derartige Fragen der Regelung durch 
die jeweilige Kommission in ihrer Geschäf t sordnung zu über­
lassen. Denn darauf würde dies letztlich hinauslaufen, wenn 
man den beiden Entwürfen folgen würde . Während sowohl der 
Costa-Rica-Entwurf wie der europä ische Entwurf eine Bestim­
mung enthalten, nach der die Kommission keine Besuche an 
Orten vornehmen darf, die von einer Schutzmacht oder vom 
Roten Kreuz nach den Genfer Konventinen von 1949 und ihren 
Zusatzprotokollen von 1977 kontrolliert werden, verwundert es, 
daß insbesondere der europäische Entwurf keine Parallelbe­
stimmung enthäl t , die die vorrangige Zus tändigkei t der Euro­
pä i schen Kommission und des Europä ischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte garantiert. 
Sowohl der Costa-Rica-Entwurf wie der von der Parlamentari­
schen Versammlung vorgeschlagene Entwurf einer Europäi­
schen Konvention gegen Folter bedürfen daher, wenn man dem 
darin enthaltenen Konzept folgt, einer Überarbe i tung . Auf euro­
päischer Ebene könn te als Alternative aber auch ein Zusatzpro­
tokoll zur Europä i schen Menschenrechtskonvention i n Be­
tracht kommen, welches die vorläufigen Befugnisse, die in den 
Verfahrensordnungen der Europä ischen Kommission und des 
Gerichtshofs für Menschenrechte enthalten sind, ausbaut und 
diesen zusätzl iche Befugnisse i m Sinne des Konventionsent­
wurfs über t räg t . Auf diese Weise könn ten am einfachsten Kom­
petenzkonflikte und ein neuer aufwendiger Apparat vermieden, 
gleichzeitig aber die große Erfahrung dieser Organe genutzt 
werden. Es sollte nicht übe r sehen werden, daß es gerade die 
Rechtsprechung von Kommission und Gerichtshof war, die in 
einigen Europaratsstaaten weitreichende Reformen i m Gefäng­
niswesen, bei den Haftvoraussetzungen und -bedingungen, der 
Garantie gerichtlicher Kontrollen bei der Unterbringung in 
psychiatrischen Anstalten und i m Mil i tärdisz ipl inarverfahren 
ausgelöst hat. 
Der von der Parlamentarischen Versammlung vorgeschlagene 
Entwurf einer Europä ischen Konvention gegen Folter wurde 
vom Ministerkomitee des Europarats dessen Lenkungsaus­
schuß für Menschenrechte zur Beratung und gegebenenfalls 
zur Ausarbeitung einer Europä ischen Konvention gegen Folter 
oder eines anderen Instruments überwiesen . Dieser w i r d in 
absehbarer Zeit voraussichtlich ein Vertragsinstrument vorle­
gen, das nach seiner Annahme durch das Ministerkomitee der 
Ratifizierung durch die einzelnen Europaratsstaaten bedarf; 
denn auch i m Rahmen des Europarats kann eine solche vorbeu­
gende Kontrolle nur auf dem Gebiet der Staaten durchgeführ t 
werden, die sie ausdrückl ich durch Ratifizierung einer entspre­
chenden Konvention für sich zulassen. 

VI. Ausblick 

Entscheidend für die Wirkung der nun von den Vereinten Natio­

nen zur Unterzeichnung aufgelegten Konvention gegen Folter 
ist, daß sie gerade von den Staaten ratifiziert wird , deren 
Rechtsordnung und Rechtspraxis den Bestimmungen der Kon­
vention noch nicht entsprechen, und daß diese Staaten sie zum 
Anlaß für entsprechende innerstaatliche Reformen nehmen. 
Dagegen w ä r e der Beitrag zur Zurückdrängung der Folter nur 
gering, wenn i m wesentlichen nur die Staaten sie ratifizieren 
und ta tsächl ich auch einhalten, die — wie die freiheitlichen 
Demokratien der westlichen Welt — Folter in ihrem Hoheitsbe­
reich ohnehin nicht dulden und mi t der Ratifizierung der Kon­
vention nur einen bereits bestehenden Rechtszustand erneut 
bes tä t igen. 
Dennoch ist es, insbesondere i m Hinblick auf das in Art.20 ent­
haltene Kontrollverfahren, auch nicht gerechtfertigt, den mi t 
dieser Konvention auf Weltebene erreichten Fortschritt mi t 
dem Hinweis in Zweifel zu ziehen, daß die Konvention nicht 
bereits die in dem Costa-Rica-Entwurf vorgesehene vorbeu­
gende Kontrol lmöglichkei t enthalte. Ob derartige nichtange-
meldete Visitationen in dem hier in Frage stehenden Umfang 
ta tsächl ich die Erwartungen erfüllen und Folter, wo sie von 
Staats wegen praktiziert oder geduldet wird , beseitigen kann, 
bedarf noch des Beweises. Ohne die Mi twi rkung der Regierung 
und der übr igen Verfassungsorgane eines Staates sind weder 
wirksame Kontrollen noch die Ausrottung der Folter möglich. 
Letztlich h ä n g t daher, wie schon in V N 3/1984 ausge füh r t 1 7 , die 
Bekämpfung der Folter vom Funktionieren innerstaatlicher 
Kontrollen durch die dazu berufenen Verfassungsorgane und 
von der Wachsamkeit und Mi twi rkung der Bevölkerung und der 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen eines Staates ab. 
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UNESCO: Krise als Dauerzustand? 
Ablehnung und Vorbehalte in der Geschichte dieser Sonderorganisation und ihrer Vorläuferin 

»Da Kriege in den Herzen der Menschen 
entstehen, müssen auch die Bollwerke 

des Friedens in den Herzen der Menschen 
errichtet werden.« 

(Aus der Präambel zur Satzung der UNESCO) 

Die UNESCO w i r d in der letzten Zeit meist nur noch Unesco 
geschrieben. Selbst in der Zentrale der UN-Sonderorganisation 
in Paris ist dies üblich geworden. Die Schreibweise scheint zu 
dem etwas beschädig ten Ansehen symbolisch zu passen. Denn 
von vielen Seiten w i r d die Bedeutung dieser Einrichtung heute 

KURT DÜWELL 

angezweifelt. Es ist fast Mode geworden und gil t als schick, der 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis­
senschaft und Kul tur mangelnde Effektivität, fehlende Spar­
samkeit, Leichtfertigkeit bei der Aufstellung neuer Programme 
und ähnl iche Schwächen vorzuwerfen — obwohl die UNESCO 
sich in diesen Punkten eigentlich kaum von den Defiziten ande­
rer internationaler Organisationen (keineswegs nur derer des 
Systems der Vereinten Nationen) unterscheidet. Ja, wenn man 
berücksicht igt , daß in der heutigen Zeit hoher Personalkosten 
gerade der kulturelle Bereich überal l vor besonderen finanziel-
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len Schwierigkeiten steht, so erscheint von vornherein ein er­
heblicher Teil der Kr i t i k , die gegenwär t ig besonders von den 
Amerikanern und Briten an der UNESCO geübt wird , eher rela­
tiv. I n anderen Punkten, vor allem bei den Streitigkeiten über 
die von der UNESCO entworfene neue >Weltkommunikations-
ordnung<, ist die K r i t i k wohl schon eher berechtigt, aber auch 
hier hilft eine allgemeine Polemik kaum weiter, wenn sie nur 
auße rha lb und nicht innerhalb der für die Diskussion solcher 
Gegensä tze geschaffenen UNESCO-Organe geführt wird . 

Schwierigkeiten schon im Völkerbund 

Als kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs am 25.April 1945 die 
Vertreter von 50 Nationen i m Opernhaus von San Franzisko zur 
Ausarbeitung der Charta der Vereinten Nationen zusammenka­
men, die dann am 26. Juni 1945 verabschiedet wurde, war das 
ein neuer Versuch, eine weltumspannende internationale Staa­
tenorganisation zu schaffen. Die UNO verstand sich als (glückli­
chere) Fortsetzung des Völkerbunds der zwanziger und dreißi­
ger Jahre, und wie es auch i m Rahmen des Völkerbunds 1921 
zur G r ü n d u n g einer Kommission für internationale geistige Zu­
sammenarbeit gekommen war, so wurde 25 Jahre später , am 
4. November 1946, auch i m Rahmen der UNO von 20 Signatar­
staaten ein >Erziehungs- und Kulturrat<, eben die UNESCO, ins 
Leben gerufen. Sie nahm wieder in Paris ihren Sitz, wo Frank­
reich 1925 schon der Völkerbundkommiss ion ein damals relativ 
gut dotiertes Insti tut für intellektuelle Zusammenarbeit zur 
Verfügung gestellt hatte. 
Ziel dieser Organisation der Vereinten Nationen für Erzie­
hung, Wissenschaft und Kultur< sollte es sein, 

»durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern auf den 
Gebieten der Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung des Frie­
dens und der Sicherheit beizutragen, um in der ganzen Welt die Achtung 
vor Recht und Gerechtigkeit, vor den Menschenrechten und Grundfrei­
heiten zu stärken, die den Völkern der Welt ohne Unterschied der Rasse, 
des Geschlechts, der Sprache oder Religion durch die Charta der Verein­
ten Nationen bestätigt worden sind«. 
Ähnlich weitgesteckte Ziele hatte sich schon die 1921 gegrün­
dete >Völkerbundkommission für geistige Zusammenarbe i t« ge­
setzt, die unter der Leitung des französischen Philosophen 
Henri Bergson mi t sehr viel Elan an ihre Aufgabe gegangen 
war. Der Kommission, die sich i m Gegensatz zum heutigen Exe­
kutivrat der UNESCO nicht aus Regierungsvertretern, sondern 
aus in persönl icher Eigenschaft kooptierten Mitgliedern zusam­
mensetzte, gehör t en zum Beispiel Marie Curie, Albert Einstein, 
der angesehene britische Altphilologe Guilbert Murray und der 
französische Mathematiker und einflußreiche Politiker Paul 
Painleve an. Auf diese Weise waren in der Völkerbundkommis­
sion für geistige Zusammenarbeit seit der zweiten Hälfte der 
zwanziger Jahre Vertreter aus 14 Nationen versammelt, die 
man aber nicht als von den Regierungen entsandte Vertreter 
betrachten konnte. Sie stellten eine geistige Elite dar, und die 
Anregungen, die von ihnen bzw. als Resultat ihrer persönl ichen 
Wissenschaftsbeziehungen an die Völkerbundkommiss ion her­
angetragen wurden, übers t i egen zum Teil die Möglichkei ten der 
Organisation. 
Hier tauchte erstmals ein Problem auf, das seither immer wie­
der die Arbeit der Völkerbundkommiss ion bzw. des Instituts für 
internationale geistige Zusammenarbeit und spä te r auch der 
UNESCO erschwert hat: das Problem, sich auf begrenzte und 
realisierbare Vorhaben kultureller und w'ssenschaftlicher Zu­
sammenarbeit zu besch ränken . Dafür sprachen schon i m Völ­
kerbund nicht nur die begrenzten finanziellen Mit te l , sondern 
auch der politische Wille einiger Mächte des Völkerbundra tes . 
Manche der heutigen Schwierigkeiten der UNESCO nehmen 
sich fast wie eine Wiederkehr der schon in den zwanziger Jah­
ren, wenn auch unter anderen Gesamtbedingungen, i m Rah­
men des Völkerbunds aufgetretenen Probleme aus. Neben den 
Amerikanern, die damals dem Völkerbund zwar nicht angehör­
ten, aber in seiner Kommission für geistige Zusammenarbeit 
mitwirkten, waren es vor allem die Engländer , die i m Gegensatz 
zu Frankreich eher für eine Begrenzung als für eine Auswei­

tung der Aufgaben des Völkerbunds eintraten. Über diese Situa­
tion, wie sie sich damals außer in der Kommission für geistige 
Zusammenarbeit auch in der Medizinal- und Hygieneorganisa­
tion des Völkerbunds bemerkbar machte, notierte i m Dezember 
1926 der Wissenschaftsreferent in der Kulturabteilung des deut­
schen Auswär t igen Amts Otto Soehring: 
»Daß hier die internationalen Bäume bei aller Rührigkeit und Initiative 
nicht in den Himmel wachsen, besonders nicht auf Kosten der nationa­
len Arbeit, dafür ist durch die Finanzlage und durch die kritische Ein­
stellung mancher führender Bundesglieder — namentlich Englands — 
gegen eine Kompetenzerweiterung des Völkerbundes gerade auf diesem 
Gebiet hinlänglich gesorgt.« 1 

Soehring, der der geistigen Völkerbundsarbe i t aufgeschlossen 
gegenübers tand , hatte bereits 1926 erkannt, 
»daß an diese Völkerbundsstellen eine Unzahl von Projekten herange­
tragen wird, die der Rührigkeit und dem Ideenreichtum ihrer Urheber 
und unserer Zeit alle Ehre machen, deren Durchführung aber teils völlig 
unmöglich, teils in absehbarer Zeit wenigstens ganz ausgeschlossen sein 
wird . . .« 
Diese n ü c h t e r n e Einschä tzung ließe sich auf die heutige Situa­
tion der UNESCO, der Nachfolgerin der Völkerbundkommiss ion 
von 1921 und des Pariser Instituts für internationale geistige 
Zusammenarbeit von 1925, zum Teil ebenfalls applizieren. Die 
Gefahren ä h n e l n durchaus in mancher Hinsicht den 60 Jahre 
zuvor gesehenen Risiken. Schon Soehring hatte registriert, daß 
es in der Völkerbundkommiss ion für internationale geistige Zu­
sammenarbeit darauf ankommen müsse , »die Schematisierung 
und Mechanisierung der geistigen Dinge etwa nach dem Mu­
ster mancher politischer oder wirtschaftspolitischer Arbeitsme­
thoden« unter allen U m s t ä n d e n zu vermeiden. Er hatte vor der 
Gefahr gewarnt, daß »eine allzu gut funktionierende Bürokra­
tie« sich in den Fragen der geistigen Völkerbundsarbe i t eine 
Eigengesetzlichkeit zulegen und den Strom des geistigen Le­
bens »in nach Schemen und Normalien konstruierte Kanäle« 
leiten könnte . Soehring, der damals vor Bürokra t i s ie rungs ten-
denzen warnte, empfahl für die deutsche Mitarbeit i n der Völ­
kerbundkommission darauf zu achten, 
»daß keine uferlosen Pläne in Angriff genommen werden, daß eine Ein-
spannung des Geistes in Normen und Schemen unterbleibt, kurz, daß der 
Völkerbund sich nur da wissenschaftsfördernd betätigt, wo er eine Kom­
petenz dazu hat und wo wirklich eine Notwendigkeit vorliegt«. 
Das grundsä tz l iche Strukturproblem einer ins Riesenhafte 
wachsenden internationalen Kulturorganisation, die einer bl in­
den Eigendynamik verfallen könnte , wurde hier bereits gese­
hen. Aber kann man diese 60 Jahre alten Einsichten auf die 
heutige Situation der UNESCO beziehen? 

Die Haltung der Vereinigten Staaten damals und heute 

Es läßt sich nicht leugnen, daß viele der Gründe , die kürzl ich 
von den Vereinigten Staaten bei ihrem Austr i t t aus der 
UNESCO geltend gemacht worden sind, auf der Linie der obi­
gen Bedenken liegen. Und die genannten strukturellen Schwie­
rigkeiten einer internationalen geistigen Zusammenarbeit sind 
allein schon durch den Umfang der heutigen UNESCO, die über 
den Rahmen der f rüheren Völkerbundkommiss ion weit hinaus­
gewachsen ist, größer geworden: Lag bereits bei der G r ü n d u n g 
der UNESCO die Zahl der Mitglieder (44) doppelt so hoch wie 
die Vertreterziffer der f rüheren Völkerbundkommiss ion , so hat 
sich selbst diese Mitgliederzahl der UNESCO bis 1984 nochmals 
fast um das Vierfache (auf 161) erhöht . 
Für die Gründungsvä te r der UNO wie auch der UNESCO, unter 
denen die Staaten der westlichen Welt anfangs in der Mehrheit 
waren, hat sich besonders durch das Hinzutreten der Lände r 
der Dri t ten Welt seit etwa 1960 eine grundlegend andere Situa­
tion ergeben. Zwar ist damit die UNESCO — gegenüber der 
alten Völkerbundkommiss ion für geistige Zusammenarbeit — 
zu einer wi rk l i ch rep räsen ta t iven Globaleinrichtung i m Bi l -
dungs-, Wissenschafts- und kulturellen Leben der Welt gewor­
den; aber diese Universalinstitution besteht doch aus politisch, 
wirtschaftlich und geistig sehr heterogenen Elementen. Beson­
ders für die Vereinigten Staaten als Macht, die unter u r sp rüng­
lich ganz anderen Rahmenbedingungen die UNESCO mitbe-
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Die bisherigen Generaldirektoren der UNESCO (v. 1. n. r.) waren von 1946—48 der Brite Sir Julian S. Huxley (1887-1975), von 1948-52 der Mexikaner Jaime Torres 
Bodet (1902-1974), von 1953-58 der US-Amerikaner Luther Harris Evans (1902-1982), von 1958-61 der Italiener Vittorino Veronese (geb. 1910) und von 1961-74 der 
Franzose Rene Maheu (1905-1975). Seit 1974 amtiert der Senegalese Amadou Mahtar M'Bow (geb. 1921). 

gründe t hat (aber auch für die westlichen Staaten überhaupt ) , 
ist die Lage in dieser >Sonderorganisation< in der Tat eine 
ganz >besondere< geworden: die 124 Entwick lungs länder der 
UNESCO stellen rund 71 Prozent der Wel tbevölkerung dar! 
I m Unterschied zur Situation in der Zeit des Völkerbunds, als 
die USA nicht Mitglied jener Weltorganisation waren, gehör ten 
sie nach dem Zweiten Weltkrieg von Beginn der Gründungs ­
phase 1945/46 den Vereinten Nationen und der UNESCO voll 
an, ja sie waren in der UNESCO allein schon durch ihre politi­
sche S t ä rke und durch den Umfang der amerikanischen Hilfs­
mittel eine tragende Kraft. Als sich i n den fünfziger Jahren der 
Haushalt der UNESCO noch erst i n einer Größenordnung zwi­
schen 9 und 29 M i l l Dollar bewegte, stellten die vor allem von 
amerikanischer Seite gegebenen freiwilligen Sonderbe i t räge 
eine Hilfe von großer Bedeutung dar. Vandenbosch und Hogan 
berichteten schon für diese Jahre: 

»Staatliche Stellen, insbesondere amerikanische, spendeten Beiträge im 
Wert von einigen Millionen Dollar in Form von Unterrichtsbehelfen, 
Büchern und Stipendien und stellten beratende Sachverständigen-Aus­
schüsse zur Verfügung.«2 

Erst diese Unte r s tü tzung machte die UNESCO zu dem, was sie 
dann geworden ist. War die Einrichtung für geistige Zusammen­
arbeit des Völkerbunds i m Rahmen der alten Völkerliga nur 
erst ein technisches Nebenorgan< der Bundesversammlung ge­
wesen (während damals zum Beispiel schon die Internationale 
Arbeitsorganisation in Genf eine der Bundesversammlung b e i ­
geordnete autonome Organisation darstellte), so erhielt die 
UNESCO 1946 — wie ILO, FAO und WHO — den Status einer 
Sonderorganisation i m Sinne des Artikels 57 der Charta der 
Vereinten Nationen. Diese gegenüber der alten Völkerbund­
kommission gehobene Bedeutung der UNESCO ging nicht nur 
aus dem Ar t ike l 1 der UN-Charta hervor, der eine Zusammenar­
beit bei der Lösung sozialer, kultureller und h u m a n i t ä r e r Auf­
gaben vorsah, sondern auch aus dem Ar t ike l 55, i n dem unter 
anderem eine » in terna t ionale Zusammenarbeit auf den Ge­
bieten der Kul tur und der Erz iehung« ausdrückl ich gefordert 
wurde. 
Daß die UNESCO die hier liegenden Möglichkei ten einer auto­
nomen Stellung wirk l ich nutzen konnte, war nicht zuletzt der 
starken amerikanischen F inanzun te r s tü t zung in den fünfziger 
und sechziger Jahren zu verdanken. Was nach dem Ersten Welt­
krieg in der Völkerbundkommiss ion und dem Pariser Institut 
für internationale geistige Zusammenarbeit unter der Leitung 
Bergsons und Luchaires erst i n kleinerem Umfang begonnen 
hatte, konnte so nach 1945 unter den UNESCO-Generaldirekto-
ren Julian Huxley (1946-48), Jaime T. Bodet (1948-52), Luther H. 
Evans (1953-58), Vittorino Veronese (1958-61) und Rene Maheu 
(1961-74) in g rößerem Umfang fortgesetzt werden. Aber der 

Schein einer linearen Entwicklung täuscht . Betrachtet man die 
Ziele und Arbeitsmethoden der UNESCO in den letzten dreißig 
Jahren, so hatte sich nur auf den ersten Blick bis 1974 nicht viel 
veränder t . 
Zwar gilt, was der amerikanische Gene ra l sek re t ä r Evans 1955 
über die Ziele der UNESCO gesagt hat, noch heute: 
»Das in den Statuten der UNESCO festgelegte Ziel ist es, zum Frieden 
und zur Sicherheit durch Förderung der Zusammenarbeit zwischen den 
Nationen der Welt auf den Gebieten der Erziehung, der Wissenschaft 
und der Kultur beizutragen. Sie bemüht sich um die Hebung der Ach­
tung vor der Gerechtigkeit, vor der Herrschaft des Gesetzes sowie vor 
den Menschenrechten und grundlegenden Freiheiten, die für die Völker 
der Welt ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechtes, der Sprache 
oder der Religion von der Charta der VN neu bestätigt wurden.« 3 

Und auf diese Ziele waren auch die praktischen und wissen­
schaftlichen Programme der UNESCO in all den Jahren gerich­
tet. Aber ihre Zahl hatte sich gewaltig vermehrt und zum Tei l 
allein schon durch Quan t i t ä t und damit verbundene Probleme 
eine neue Qual i tä t angenommen: 
— die weltweite Verbesserung des Elementarunterrichts (einschließlich 

der Programme zur Beschaffung und Revision von Lehrbüchern), 
— Maßnahmen zur Alphabetisierung der Dritten Welt (>World Literacy 

Programme^ und Errichtung von Ausbildungszentren und Muster­
projekten (zum Beispiel Marbial-Tal auf Haiti, wo die kreolische 
Sprache überhaupt erst aufgenommen und festgelegt werden 
mußte), 

— Aktivitäten zur weltweiten Vereinheitlichung der Blindenschrift, 
— Programme zum Ausbau der Erwachsenenbildung und internationa­

ler Berufsorganisationen, 
— Zusammenarbeit mit FAO und WHO zur Verbesserung der Ernäh­

rungsgrundlagen und Lebensbedingungen der Dritten Welt (anfangs 
besonders in Korea und Afghanistan), 

— die wissenschaftliche Erforschung großer Trockengebiete der Dritten 
Welt, 

— Einrichtung ambulanter und stationärer Zentren für die wissen­
schaftliche Zusammenarbeit im Fernen und Mittleren Osten und in 
Lateinamerika, 

— Zusammenarbeit der Sozialwissenschaften zum Zwecke einer Erfor­
schung nationaler, sozialer und rassischer Vorurteile als Ursache von 
Spannungen, 

— überhaupt die Untersuchung sozialer Einstellungen als Movens des 
Nationalismus und anderer ideologischer Ausrichtungen. 

A l l diese Probleme und andere Fragen (etwa die Rolle der Tech­
nik, Bevölkerungsentwicklung, Einstellungen zum eigenen kul­
turellen Erbe) sind schon in den fünfziger Jahren in der Arbeit 
und in den Publikationsorganen der UN-Sonderorganisation, so 
in der UNESCO-Quartalsschrift in te rna t iona l Bulletin of the 
Social Sciences<, analysiert worden. Die UNESCO hat damals 
auße rdem noch s t ä rke r als heute der philosophischen Grundle­
gung der Menschenrechte Gewicht beigemessen und in der 
ganzen Welt auch Ausstellungen zur Allgemeinen E r k l ä r u n g 
der Menschenrechte veranstaltet. 
Die meisten der oben genannten Programme waren bis 1950 als 
Jahresprogramme durchgeführ t , teils aber auch über mehrere 
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Jahre ve r länger t worden. Seit den UNESCO-Generalkonferen-
zen in Florenz (1950), Paris (1952), Montevideo (1954) und Neu-
Delhi (1956) war die UNESCO jedoch mehr und mehr — natür­
lich auch mi t amerikanischer Zustimmung und Unte r s tü tzung 
— dazu übergegangen , grundlegende Programme« zu entwik-
keln, die meist l ängere Laufzeiten erforderten und durch beson­
dere Koordinierung eine friedenssichernde Wirkung und auch 
Erfolge für den sozialen Fortschritt bringen sollten. 

Ausweitung der UNESCO-Programme — kein neues Problem 

Besonders seit der Generalkonferenz von Montevideo i m No­
vember und Dezember 1956, auf der die Teilung in generelle 
und spezielle Arbeitsprogramme endgült ig vorgenommen wur­
de, hat sich eine s tändige Expansion der UNESCO-Aktivi tä ten 
ab den sechziger Jahren ergeben. Generaldirektor Evans hatte 
eine Teilung der Aufgaben fo lgendermaßen definiert: die gene­
rellen Arbeiten stellten die kontinuierlichen Funktionen der 
UNESCO dar und seien für alle Mitgliedstaaten von Interesse. 
Sie umfaßten nach seiner Auffassung die Sammlung und den 
Austausch von Informationen, die Förde rung der internationa­
len Zusammenarbeit zwischen Spezialisten, die Erteilung von 
Rat und Hilfe an die Vereinten Nationen und ihre Sonderorga­
nisationen, die Vorbereitung internationaler Konventionen und 
Bestimmungen und die verschiedenen Aktionen, die für die 
Fö rde rung des Vers tändn i sses der Menschenrechte notwendig 
seien, sowie die internationale Zusammenarbeit i m allgemei­
nen mi t der für alle diese Arbeiten notwendigen Forschungs tä­
tigkeit. Die speziellen Arbeiten seien demgegenübe r dazu be­
stimmt, Sonderbedürfn issen einzelner Mitgliedstaaten oder 
-gruppen zu dienen: 

»Sie sind darauf abgestimmt, praktische Lösungen für konkrete Pro­
bleme zu schaffen. Ihre Ziele sind klar begrenzt, definitive Termine für 
die verschiedenen Stadien festgelegt und alle finanziellen Fragen und 
die anzuwendenden Methoden im voraus bestimmt.« 4 

So sinnvoll auch die begriffliche Gliederung in generelle und 
spezielle Arbeiten sein mochte, so hat sich doch in den folgen­
den zwanzig Jahren eine außerordent l ich starke Zunahme ge­
rade der speziellen Arbeitsprogramme der UNESCO ergeben, 
mi t denen schon die Generaldirektoren nach Evans — Veronese 
und Maheu — zwischen 1958 und 1974 in erste Schwierigkeiten 
gerieten. Auch die heutigen Probleme der UNESCO haben ihre 
Ursprünge zum Teil schon in den Beschlüssen der Generalkon­
ferenzen von Montevideo und Neu-Delhi, wo nicht zuletzt f i ­
nanziell sehr aufwendige Programme beschlossen wurden, de­
nen spä te r noch andere folgten. Damals war es zunächs t das 
große Programm zur Erforschung und zur friedlichen Nutzung 
der Atomenergie und der radioaktiven Isotope, ferner wurden 
umfangreiche Forschungsprojekte auf den Gebieten der Mee­
resbiologie (1957) und der physikalischen Ozeanographie, be­
sonders i m Indischen Ozean (1967), begonnen. In den Sozialwis­
senschaften sollten Bei t räge zur Lösung von Spannungen durch 

friedliche Mit te l geleistet, Verfahren zur Verbreitung von Aus­
landskenntnissen und zur Erforschung von Möglichkei ten der 
Völkervers tändigung entwickelt werden. Gleichzeitig wurden f i ­
nanzielle Bei t räge zur Fö rde rung öffentlicher Bibliotheken und 
zur Erhaltung von Ku l tu rdenkmä le rn vorgesehen. Ein Pro­
gramm zur >Erziehung durch Kunst« und ein Progamm der 
Technischen Hilfe mi t sehr bald mehreren hundert Experten 
wurde damals gestartet. 
Nach der Generalkonferenz von Montevideo begann aber nach 
1954 auch schon ein Programm zur Förde rung der Massen­
medien und der Nachrichtenmittel i n den Mitgliedstaaten der 
UNESCO. Es war teils auf bessere Berichterstattung über die 
ideellen Ziele der Vereinten Nationen und ihrer Sonderorgani­
sationen gerichtet, teils zielte es aber insbesondere auf die 
Sicherung der Informationsfreiheit und auf H i l f smaßnahmen 
für Mitgliedstaaten zur Entwicklung eigener Nachrichtenmittel 
und eines freien Informationsflusses. Hinzu kamen dann in den 
siebziger Jahren die Entwicklung eines kulturellen Austauschs 
zwischen Ost und West und ve r s t ä rk t e M a ß n a h m e n zum 
Schutze des kulturellen Erbes (etwa Philae, Venedig, Borobu-
dur, Moenjodaro, Akropolis von Athen), ferner die Programme 
übe r >Geologische Wechselbeziehungen«, den >Menschen und 
die Biosphäre« und die >Wissenschaft i n der Welt der Gegen­
wart«. 
A l l diese Programme führ ten schon Mitte der siebziger Jahre 
dazu, daß das Budget der UNESCO in eine Größenordnung von 
über 100 M i l l Dollar (1984: 187 Mi l l ) hineinwuchs und das Sekre­
tariat der Organisation schon um 1975 mehr als tausend Exper­
ten und Mitarbeiter (1984: mehr als 2 500) beschäft igte. Es ist 
unschwer zu erkennen, daß die damit verbundenen finanziellen 
und strukturellen Schwierigkeiten nicht erst der i m November 
1974 einsetzenden Amtszeit des senegalesischen Generaldirek­
tors Amadou Mahtar M'Bow, des ersten UNESCO-Generaldi-
rektors aus Afrika, angelastet werden können . Aber es bleibt 
na tür l ich bedenklich, wenn 80 Prozent des UNESCO-Haushalts 
heute allein von den Personalkosten verschlungen werden. 

Kontroverse um die Informationsfreiheit 

Der zu Anfang dieses Jahres wirksam gewordene Austr i t t der 
USA aus der UNESCO h ä n g t gewiß weniger mi t den oben 
beschriebenen strukturellen Schwierigkeiten dieser UN-Son­
derorganisation allein zusammen, die auch schon in der Amts­
zeit Rene Maheus erkennbar wurden, sondern er steht wohl vor 
allem in Zusammenhang mi t Werten, Grundsä t zen und Interes­
sen der amerikanischen Medien- und Informationspolitik. Da­
bei sollte der werthafte und prinzipielle Aspekt nicht unter­
schätz t werden. Luther H . Evans hatte schon 1956 von »der 
Informationsfreiheit und der Hilfe an die Mitgliedstaaten bei 
der Entwicklung ihrer Nachrichtenmittel und der freien Nach­
r i ch t enübe rmi t t l ung« 5 gesprochen. Und diese Grundhaltung 
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war in der Arbeit der UNESCO eine lange Reihe von Jahren 
auch unumstritten. Doch in vielen L ä n d e r n der Dri t ten Welt 
machte sich demgegenübe r in den siebziger Jahren eine ge­
wisse Lockerung dieser Prinzipien bemerkbar, besonders in 
einigen diktatorisch regierten Staaten. 
Es waren andererseits aber wohl auch Befürchtungen dieser 
und anderer Staaten gegenüber der starken Macht westlicher 
Medienzentren und Nachrichtenagenturen i m Spiel, die beson­
ders in den USA den Eindruck erweckten, daß das unbedingte 
Prinzip der Informationsfreiheit nicht mehr hinreichend gesi­
chert sei. Bezeichnend hierfür und auch für den in vielen Staa­
ten der Dri t ten Welt eingetretenen Meinungswandel war Ende 
1979 eine Formulierung in der neunten Auflage des Handbuchs 
> Everyone's United Nations<, wo es über die Sonderorganisation 
unter anderem lapidar hieß: »Der traditionellen Besorgnis der 
UNESCO um einen freien Informationsfluß hat sich das Kon­
zept eines ausgewogenen Informationsflusses zwischen Ent-
wicklungs- und entwickelten Lände rn hinzugesel l t .« 6 Was hier 
als >ausgewogener< oder >ausgeglichener< Informationsfluß be­
zeichnet wird , verdeckt na tür l ich einige heikle Punkte, die der 
westlichen Auffassung von Meinungs- und Informationsfreiheit 
von zentraler Bedeutung sein müssen . Der i m amerikanischen 
Außenmin i s t e r ium für Angelegenheiten der internationalen Or­
ganisationen zus tändige Gregory J. Newell hat Ende Oktober 
1984 vor dem interamerikanischen Presseverband< das >Wäch-
teramt< der USA für die Erhaltung der Presse- und Informa­
tionsfreiheit i n der Welt konzessionslos dargelegt und gewarnt 
vor »jenen, die die Presse zur Verherrlichung ihrer Regierun­
gen zu benutzen suchen — wo sie doch statt dessen die Wahr­
heit suchen sollten«. Er warf der UNESCO nicht mehr nur indi­
rekt vor, sie lasse sich auf einen Begriff von >Journalisten-
schutz< ein, der in Wirkl ichkei t ein Euphemismus für Maßnah­
men zur Kontrolle der Presse sei. 

Auch der zum Jahresende 1985 angekündig te Austr i t t Großbri­
tanniens m u ß i m Zusammenhang mi t diesem neuralgischen 
Punkt gesehen werden. Allein wi rd er zur Erk lä rung der Hal­
tung der beiden angelsächs ischen Staaten aber doch nicht aus­
reichen; gerade i m Falle der Vereinigten Staaten kommen wohl 
auch innenpolitische Faktoren und ein Unbehagen am Mult i la­
teralismus des UN-Systems hinzu. Für diese Vermutung mag 
sprechen, daß zum Zeitpunkt der Aus t r i t t s ankünd igung Wa­
shingtons gerade die Debatte um die Informationsfreiheit viel 
von ihrer Schärfe verloren hatte: Die >Mediendeklaration< von 
19787 und der umstrittene MacBride-Bericht von 1980 standen 
nicht mehr i m Zentrum der Diskussion, »ers tmals seit J a h r e n « 
war, so Ansgar Skriver vor einem Jahr in dieser Zeitschrift, 
»der bittere ideologische Streit über Pressefreiheit abgeflaut 
und e inmüt ig ein Zweijahresprogramm von UNESCO-Studien 
über Weltkommunikationsprobleme beschlossen worden« 8 . 
Zur Versachlichung der Debatte hatte übr igens nicht zuletzt 
das Internationale Programm für die Entwicklung der Kommu­
nikation (IPDC), 1980 von der UNESCO-Generalkonferenz ins 
Leben gerufen, beigetragen; konkrete Medienhilfe 9 hat sich als 
erfolgversprechender Weg erwiesen, durch S t ä r k u n g der Eigen­
kapaz i tä t Über f remdungsängs te der Drit ten Welt i m Medienbe­
reich abzubauen und somit den staatsdirigistischen Tönen des 
Ostblocks den Resonanzboden zu entziehen. Aber gerade weil 
noch nicht alle amerikanischen und westlichen Bedenken in 
Sachen Informationsfreiheit völlig a u s g e r ä u m t sind, w ä r e es 
w ü n s c h e n s w e r t gewesen, die Vereinigten Staaten hä t t en diese 
Kontroverse Seite an Seite mi t ihren Verbünde ten i m Rahmen 
der UNESCO ausgetragen. 

Weltweite geistige Zusammenarbeit nicht gefährden 

Die derzeitigen Schwachpunkte der UNESCO liegen wohl weni­
ger in ihrer zweifellos (auch) vorhandenen administrativen 
S t ruk tu rschwäche , die zum Teil aus ihrer historischen, gleich­
sam wuchernden Entwicklung der sechziger und siebziger 
Jahre e rk lä r t werden kann, sondern vielmehr i m Kurs ihrer 
derzeitigen Arbeit. Die sich verschärfende öffentliche Diskus­

sion darf nicht nur über Personen geführt werden. Den Verant­
wortlichen in allen Staatengruppen der UNESCO sollte bewußt 
sein und bleiben, daß ein in der Weltgeschichte bisher einmali­
ges und erstmals wi rk l i ch globales intellektuelles Koopera­
tionsinstrument in der Debatte steht, das, wenn es beschädigt 
oder gar funkt ionsunfähig gemacht würde , so schnell durch 
nichts ersetzt werden könnte . 
Die derzeitige Krise ist zweifellos eine politische Krise, und nur 
weltfremde Idealisten haben annehmen können, daß eine Welt­
organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur vor einer 
solchen Krise gefeit sei. M i t Recht schrieb noch kürzl ich Walter 
Mertineit, einer der Vizepräs identen der Deutschen UNESCO-
Kommission: 
»Es war eine Illusion zu glauben, die specialized agencies< der VN von 
der Weltpolitik fernhalten zu können. Daraus den Vorwurf einer unstatt­
haften Politisierung der Fachorganisationen zu machen, heißt nicht nur, 
den grundlegenden Wandel zu verkennen, der mit der Veränderung der 
Mitgliedschaft seit 1960 eingetreten ist, sondern auch den immer vorhan­
denen, mehr oder weniger engen Bezug zwischen fachlichen und politi­
schen Entscheidungen willkürlich zu trennen. Mit Recht ist darauf hin­
gewiesen worden, daß es auch in der UNESCO ein >goldenes Zeitalter< 
reinen Fachdenkens nie gegeben hat .« 1 0 

»Das politische Element«, 

so hat Hans-Wolf Rissom vom Sekretariat der Deutschen UN-
ESCO-Kommission gesagt, 
»war in der Vergangenheit für die westlichen Staaten allerdings weniger 
spürbar, weil die fachlichen Zielsetzungen der Programme mit den poli­
tischen Intentionen im wesentlichen übereinst immten.« 1 1 

Wenn ein Staat wie die USA, der bisher ein Viertel des UNES­
CO-Budgets getragen hat, diese Weltorganisation verläßt, so 
k a n n man im Interesse der westlichen Position i n dieser Orga­
nisation nur hoffen, daß dies ein Auszug vorübe rgehender A r t 
sein möge. Natür l ich kann nicht daran gedacht sein, ein nach 
Bei t rägen gestaffeltes Stimmrecht in der UNESCO einzufüh­
ren. Aber die Rückkehr der Vereinigten Staaten in die Organi­
sation könn te wohl durch einen befriedigenden Kompromiß in 
den substantiellen Fragen einer Sicherung freiheitlicher Infor­
mations- und Medienstrukturen erleichtert werden. 
Auch für die Bundesrepublik Deutschland, die seit 1951 Mi t ­
glied der UNESCO ist und damit nach langen Jahren geistiger 
Isolierung Deutschlands i n der Vor- und Nachkriegszeit wieder 
freien Zugang und Austausch mi t dem intellektuellen Leben 
der Welt erhalten hat, steht mi t dieser Frage vieles auf dem 
Spiel. Und auch für die Deutsche Frage ist die künftige Funk­
t ionsfähigkei t der UNESCO von beträcht l icher Bedeutung. Die 
gegenwär t ige Krise der UNESCO stellt insofern auch i m histo­
rischen Rückblick eine besondere Problemsituation dar, die 
nicht zuletzt auf deutscher Seite alle Aufmerksamkeit erfordert. 
Die bisherige maßvolle Politik des Auswär t igen Amts, an der 
Mitgliedschaft i n der UNESCO festzuhalten und von innen an 
einem Selbst f indungsprozeß der Organisation mitzuwirken, 
läßt hoffen. 
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